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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wir der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 22.11.2011
- Aktenzeichen 03240210400/ge

gegen:

Herrn
Dieter Hans Tißen

Rochusweg 7
47669 Wachtendonk

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch die öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 05.04.2012
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Erkens

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 319
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 19.03.2012 zwischen der Stadt Mönch-
engladbach und dem Kreis Viersen über die Wahrnehmung der kommunalisierten Aufgaben der Ver-
sorgungsverwaltung

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 19.03.2012 zwischen der
Stadt Mönchengladbach und dem Kreis Viersen über die Wahrnehmung der kommunalisierten Aufgaben der
Versorgungsverwaltung gemäß  § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziff. 1 b) des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkG) am 02.04.2012 aufsichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 14 vom 12. April 2012) öffentlich bekannt gemacht.

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen.

Viersen, 23.04.2012

In Vertretung
gez.

Dr. Coenen
Kreisdirektor

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 320

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Landtagswahl am 13. Mai 2012;
Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlkreisen 51 -
Viersen I und 52 - Viersen II

Am Mittwoch, 16. Mai 2012, findet um 17.00 Uhr im Limburg-Zimmer im Forum des Kreises Viersen,
Rathausmarkt 2, 41747 Viersen, eine öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Landtagswahl am
13. Mai 2012 statt.

Tagesordnung:

1. Feststellung des Wahlergebnisses der Landtagswahl in den Wahlkreisen 51-Viersen I und 52-Viersen II
nach § 55 LWahlO

Die Sitzung ist öffentlich.

Viersen, 26.04.2012
Der Kreiswahlleiter:

gez.
Ottmann

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 320
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Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 321
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Bekanntmachung
der Gemeinde Grefrath
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 323
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

Wahlbekanntmachung

1. Am 13. Mai 2012 findet die Wahl zum 16. Landtag Nordrhein-Westfalens statt. Die Wahl dauert von
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Nettetal gehört zum Wahlkreis 52 Viersen II und ist in 25 Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 09.04. bis 22.04.2012
übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte
wählen kann, angegeben.

Für die Stadt Nettetal werden drei Briefwahlvorstände gebildet. Die Briefwahlvorstände treten zur
Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 14.00 Uhr im Rathaus, Doerkesplatz 11, 41334
Nettetal zusammen.

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Der/die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen.
Des weiteren hat der/die Wähler/in Personalausweis oder Reisepass mitzubringen, damit er/sie sich
auf Verlangen über seine Person ausweisen kann.

4. Gewählt wird mit Stimmzetteln, die amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten werden. Jede/
r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. Jede/r Wähler/in hat
eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl der Wahlkreisabgeordneten in schwarzem Druck die Namen der Bewerber/innen
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers/jeder Bewerberin einen Kreis für die
Kennzeichnung,

b) für die Wahl der Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/
innen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die
Kennzeichnung.

Der/die Wähler/in gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Bewerber/welcher Bewerberin sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch einen in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher
Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler/der Wählerin in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass bei der Abgabe von
Umstehenden nicht erkannt werden kann, wie er/sie gewählt hat.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis 52 Viersen II,  in dem
der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
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teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede/r Wahlberechtigte kann seine Stimmen nur einmal und nur persönlich abgeben.

8. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird nach § 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Nettetal, 24.04.2012
Stadt Nettetal
Der Bürgermeister

gez. Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 325
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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 327
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal



330

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 329
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 331
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Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-gesetzes für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG
-) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird die Anordnung auf vorläufige Eintragung in die Denkmalliste der
Stadt Tönisvorst vom 25.04.2012, Aktenzeichen 8.1/65 an die unbekannten Eigentümer des Grundstücks
Gemarkung Vorst, Flur 6, Flurstück 323 öffentlich zugestellt, da die Anordnung den unbekannten Empfängern
nicht zugestellt werden konnte.

Die Anordnung kann während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Abteilung Stadtplanung / Untere
Denkmalbehörde, St. Töniser Str. 8, 47918 Tönisvorst, Zimmer 3 von den Empfängern eingesehen und in
Empfang genommen werden.

Die Anordnung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung
im Amtsblatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt.

Tönisvorst, den 25.04.2012

Stadt Tönisvorst
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
gez. Dicker

Tönisvorster Amtsblatt Jhrg. 18/Nr. 10/S. 83

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 333

Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 334
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 335
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 336
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Aufhebung Bebauungsplan Nr. 327 „Feldstraße“ in Viersen-Süchteln
Bebauungsplan Nr. 327-1 „Feldstraße-Süd“ in Viersen-Süchteln
- Beschluss über die Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BauGB und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
-

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 28.03.2012
folgende Beschlüsse gefasst:

a) „Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung beschließt

die Aufstellung und Auslegung der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 327 „Feldstraße“ in Viersen-
Süchteln gem. § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB.

Das Plangebiet des aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 327 liegt in der Gemarkung Süchteln und
umfasst im Wesentlichen Flächen südlich der Feldstraße und westlich und östlich der Andreasstraße.

Der genaue Verlauf der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist im Aufhebungsplan zum Bebau-
ungsplanes Nr. 327 zeichnerisch eindeutig festgesetzt und aus dem beigefügten Kartenausschnitt er-
sichtlich.

Zur Aufhebung des Bebauungsplanes gehört eine Begründung gem. § 2a BauGB einschließlich Um-
weltbericht.“

b) „Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung beschließt

die Aufstellung und Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 327-1 „Feldstraße-Süd“ in Vier-
sen-Süchteln gem. § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Süchteln und umfasst im Wesentlichen Flächen südlich der
Feldstraße und westlich der Andreasstraße.

Der genaue Verlauf der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 327-1 zeichnerisch eindeutig festgesetzt und aus dem beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich.

Zum Entwurf dieses Bebauungsplanes gehört eine Begründung gem. § 2a BauGB einschließlich Um-
weltbericht.

Grundlage für diese Beschlüsse sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW.
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. 2011 S. 685) in Verbindung mit den §§ 2
und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).”

Aufgrund dieser Beschlüsse liegt der Bebauungsplan Nr. 327 „Feldstraße“ und der zugehörige Aufhebungs-
plan einschließlich Begründung und Umweltbericht sowie der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 327-1 „Feld-
straße-Süd“ einschließlich Begründung und Umweltbericht sowie die verfügbaren umweltbezogenen Infor-
mationen – Versickerung von Niederschlagswasser, Gewerbelärm, Artenschutz - im FB 60/I – Bauleitplanung,
Bahnhofstraße 23, Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgenden Dienststunden öffentlich aus:

montags bis freitags vormittags von 07.45 bis 12.45 Uhr
montags bis donnerstags nachmittags von 13.15 bis 17.00 Uhr
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Die Auslegungsfrist läuft

vom 11.05.2012 bis einschließlich 12.06.2012.

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist
Stellungnahmen zur beabsichtigten Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 327 „Feldstraße“ und zum Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 327-1 „Feldstraße-Süd“ schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadtver-
waltung Viersen abgegeben werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über den jeweiligen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend
gemacht werden können.

Die vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen am 28.03.2012 gefassten Beschlüs-
se über die Aufstellung und die öffentliche Auslegung der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 327 „Feldstra-
ße“ in Viersen-Süchteln und die Aufstellung und die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla-
nes Nr. 327-1 „Feldstraße-Süd“ in Viersen-Süchteln werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Viersen, den 18.04.2012

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez.
Z e n s e s

Techn. Beigeordneter
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 338
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Bekanntmachung
der Stadt Willich

Wahlbekanntmachung  
der Stadt Willich 

 
Am 13. Mai 2012 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

Die Stadt Willich gehört zum Wahlkreis 51  Viersen I und ist in 24 Stimmbezirke 
eingeteilt. Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann, sind 
in der Wahlbenachrichtigung, die in der Zeit vom 09.04. bis 22.04.2012 zugestellt worden 
ist, angegeben. Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann während der allgemeinen Dienstzeit, 
montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und mittwochs von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
im Wahlamt der Stadt Willich, Schloss Neersen, Zimmer 106, Hauptstr. 6, 47877 Willich 
eingesehen werden.  
 
Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 
 
Der/die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat sich auf Verlangen über 
seine/ihre Person auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Verlangen abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält beim Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel. 
 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber/innen der 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung 
verwendet wird, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort 
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers/  jeder Bewerberin einen Kreis für die 
Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.  

 
Der/die Wähler/in gibt 
 
seine/ihre Erststimme in der Weise ab,  
dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis     
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem/welcher 
Bewerber/in sie gelten soll, 
 
seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab,  
dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von dem /der Wähler/in in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht 
erkannt werden kann, wie er/sie gewählt hat. 
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 Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen.  
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich beim Wahlamt der Stadt Willich die 
Briefwahlunterlagen beschaffen (s. Rückseite der Wahlbenachrichtigung). Er/Sie muss 
seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem Bürgermeister  Wahlamt  der Stadt 
Willich übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Er/Sie kann 
den Wahlbrief  auch im Wahlamt der Stadt Willich  abgeben. 
 
Für die Stadt Willich werden 6 Briefwahlvorstände gebildet. Sie treten am Wahltage zur 
Ermittlung des Wahlergebnisses um 15.00 Uhr im Schloss Neersen, Hauptstr. 6, 47877 
Willich, und zwar 
 

Briefwahlvorstand 9919 im Ratssaal rechts 
Briefwahlvorstand 9929 im Zimmer 201 
Briefwahlvorstand 9939 im Zimmer 301 
Briefwahlvorstand 9949 im Zimmer 304 
Briefwahlvorstand 9959 im Zimmer 309 
Briefwahlvorstand 9969 im Ratssaal links 
 

zusammen. Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses sind ebenfalls 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 
4 LWahlG). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 
 
 
Willich, den 02.04.2012      

Stadt Willich 
       Der Bürgermeister 

       gez. Josef Heyes 
 

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 342
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Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 344
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Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld

Das Aufgebot der Sparkassenbücher

Nr. 3100336878
Nr. 3102501065

wurde beantragt.

Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, binnen drei Monaten
bei der unterzeichneten Sparkasse Krefeld seine Rechte anzumelden
und die Urkunden vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung
der Urkunden erfolgen.

Krefeld, den 20.04.2012
Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 345

Einwohner am 28. Februar 2012

(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung
und Statistik NW vom 30. Juni 2011)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 15.843 7.770 8.073
Gemeinde Grefrath 15.549 7.624 7.925
Stadt Kempen 35.642 17.303 18.339
Stadt Nettetal 41.869 20.550 21.319
Gemeinde Niederkrüchten 15.453 7.592 7.861
Gemeinde Schwalmtal 18.861 9.204 9.657
Stadt Tönisvorst 29.643 14.366 15.277
Stadt Viersen 75.408 36.409 38.999
Stadt Willich 51.841 25.408 26.433

Kreis Viersen 300.109 146.226 153.883

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 345
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